	Name des Betriebs:
	Betriebsanweisung

gemäß § 14 GefStoffV
	Stand: 06/2008

	Arbeitsbereich:


	Tätigkeit: 
	

	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	Ottokraftstoff
Benzin (bleifrei), Super Benzin (bleifrei), Gemisch 1:25, Gemisch 1:40, Gemisch 1:50,
leicht verflüchtigende, durchscheinende Flüssigkeit.
	Index-Nr.: 

EWG-Nr.: 

CAS-Nr.:

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	Kann Krebs erzeugen. Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition beim Einatmen, bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Bei Gebrauch ist die Bildung explosiver/leichtentzündlicher Dampf‑Luftgemische möglich. Verdampftes Produkt ist schwerer als Luft und verbreitet sich daher auf dem Boden. Benzin ist eine wassergefährdende Flüssigkeit.

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	Bei der Arbeit nicht rauchen, essen, trinken. Vorsicht bei statischer Aufladung. Von Heizquellen, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nie zu Reinigungszwecken verwenden. Behälter fest verschlossen an einem gut gelüfteten kühlen Ort aufbewahren. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Transport nur in verschlossenen sicher befestigten baumustergeprüften  Behältern, die für Ottokraftstoff zugelassen sind (UN 1203) und zusätzlich gekennzeichnet sind nach Gefahrstoffverordnung und mit Gefahrzettel nach GGVSE (Gefahrgutverordnung Strasse und Eisenbahn) für entzündbare flüssige Stoffe. Kunststoffbehälter max. 5 Jahre benutzen, Metallkanister so lange sie funktionstüchtig sind. Für den Transport von Kleinmengen Freistellung nach Abschnitt 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) der GGVSE/ADR beachten. Lagerung  in Mengen bis 60 Liter in dicht verschlossenen, dafür zugelassenen Behältern mit entsprechender Kennzeichnung nicht in Fluren, Durchfahrten, Werkstätten und anderen Arbeitsräumen, sondern nur in gut belüfteten Räumen.
Augenschutz:
Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.

Handschutz:
Schutzhandschuhe aus PVC oder Nitril tragen.

Hautschutz
:
Hautkontakt vermeiden. Hautschutz nach Hautschutzplan durchführen.

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112

	
	Brandgase nicht einatmen. Kein Löschwasser benutzen.

Brand:
Einsatz von Pulver‑, C02‑ oder Schaumlöscher.
Auslaufen:
Aufsaugmittel (kein Sägemehl) benutzen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden. 
Zuständiger Arzt:

   (   


	ERSTE HILFE – Notruf 112
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	Augenkontakt
:
10 ‑ 15 Minuten mit viel Wasser spülen. Augenarzt sofort aufsuchen.

Hautkontakt
:
Haut mit Wasser und Seife reinigen. Hautschutzmittel benutzen.

Kleiderkontakt
:
Benetzte oder durchtränkte Kleidung sofort ausziehen.

Einatmen
:
Frischluft, Atemwege freihalten, ggf. Herz-Lungen Wiederbelebung durchführen.
Sofort Arzt rufen.
Verschlucken
:
Kein Erbrechen herbeiführen, ggf. Herz-Lungen Wiederbelebung durchführen.
Sofort Arzt rufen.
Ersthelfer:
Herr / Frau

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
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	Wassergefährdend! Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden.
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